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Am tlicherTkil.
.iehseuchenpolizeilicheAnordnung.
Mdem unter dem Rindviehbestande des Vieh-

idlers Berthold Abraham zu B r a n d o b e r n-
xf die Maul - und Klauenseuche amtlich festge-

worden ist, wird hiermit auf Grund der
18  ff. des Viehseuchengesetzesvom 26. Juni

09 (Reichs -Gesetzblatt Seite 519) mit Er-
chrigung des Herrn Regierungspräsidenten zu

chaden folgendes bestimmt:

I. Für das verseuchte Gehöft.
In denjenigen Orten des Kreises Usingen , in
- die Maul - und Klauenseuche amtlich fest-
eUt worden ist, oder noch amtlich festgestellt
7den wird, bilden, solange keine andere An-
nungen getroffen werden , die verseuchten Ge-
•en, oder die verseuchten Weiden den Sperr¬
st, für den alsdann folgende Bestimmungen

§ 1. 1. Die verseuchten Gehöfte sind gegen
Verkehr mit Tieren und mit solchen Gegen-

’t Alben, die Träger des Ansteckungsstoffes sein
neu, in folgender Weise abzusperren:

Frq a) Ueber die Ställe oder sonstigen Standorte,
*_ ; wo Klauenvieh steht , ist die Sperre zu ver-
lök-» hängen (88 22 Abs . 1,4 des Gesetzes ) . Be¬

findet sich das Vieh auf der Weide , so ist
die Aufstallung vorzunehmen . In besonderen
Ausnahmefällen kann beim Vorliegen eines
zwingenden wirtschaftlichen Bedürfnisses die
Entfernung der abgesperrlen Tiere aus dem
Stalle (Standort ) zum Zwecke der sofortigen
Schlachtung gestattet werden . Ueber die
Erteilung der Genehmigung entscheidet , wenn
dje Schlachtung im Seuchenort erfolgen soll,
der Landrat , andernfalls ist die Genehmig¬
ung des Regierungspräsidenten einzuholen.
Im übrigen finden auf die Schlachtung die
Vorschriften des 8 160 V . A . V . G .*)
Anwendung . Jedoch wild von der amts¬
tierärztlichen Leitung der Schlachtung (8 160
Abs. 1) Abstand genommen werden . Die
Bestimmungen des 8 160 Absatz 3 bis 5
sind auch dann zu beachten , wenn von dem
Besitzer Vieh im Stalle ( Standorte ) ge-

-  schlachtet worden ist ( Notschlachtung ) .
A «*) Die Verwendung der auf dem Gehöfte be¬

findlichen Pferde und sonstigen Einhufer
außerhalb des gesperrten Gehöfts ist gestattet,
jedoch, insoweit diese Tiere in gesperrten
Ställen untergebracht sind , nur unter der
Bedingung , daß ihre Hufe vor dem Ver-
laffen des Gehöfts desinfiziert werden.

g Mi| c) Geflügel ist so zu verwahren , daß es das
Gehöft nicht verlasien kann . Für Tauben
gilt dies insoweit , als die örtlichen Verhält-
Nisse, die Verwahrung ermöglichen,

a ) Fremdes Klauenvieh ist von dem Gehöfte
Mnzuhalten.

e) Das W eggeben von Milch aus dem Gehöft

*) V . A. V . G . : Viehseuchenpolizeiliche An-
uiffth9 Ministers für Landwirtschaft , zugleich
»»suhrungsanweisung zum Viehseuchengesetze.
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Dienstag , den 2. März 1915. so. Jahrgang.
ist verboten . Die Abgabe ist zulässig , wenn
eine vorherige Abkochung oder eine andere
ausreichende Erhitzung (8 28 Abs . 3 V . A.
V . G .) . stattgefunden hat . Für die Abgabe
van Milch an Sammelmolkereien , in denen
eine wirksame Erhitzung der gesamten Milch
gewährleistet ist, können von dem Regier¬
ungs -Präsidenten Ausnahmen zugelaffen
werden.

0 Die Entfernung des Düngers aus den ver¬
seuchten Ställen und die Abfuhr von Dünger
und Jauche von Klauenvieh aus dem ver¬
seuchten Gehöfte dürfen nur nach den Vor¬
schriften des 8 19 Abs . 3,4 Anlage A zu
V . A . V . G . für das Desinfektionsver¬
fahren erfolgen.

g)  Futter- und Streuvorräte dürfen für die
Dauer der Seuche nur mit Erlaubnis des
Landrats , und nur insoweit aus dem Ge¬
höft ausgeführt werden , als sie nachweislich
nach dem Orte ihrer Lagerung und der Art
des Transports Träger des Ansteckungs-
staffs nicht fein können.

b) Gerätschaften , Fahrzeuge , Behältnisse und
sonstige Gegenstände müffen , soweit sie mit
den kranken oder verdächtigen Tieren oder
deren Abgängen in Berührung gekommen
sind , desinfiziert werden , bevor sie aus dem
Gehöfte herausgebracht werden . Milch¬
transportgefäße sind nach ihrer Entleerung
zu desinfizieren ( 8 154 Abs . lc , § 168
Abs . 1 e V . A . V . G .) .

i) Wolle darf nur in festen Säcken verpackt
aus dem Gehöft ausgeführt werden,

k ) Von gefallenen seuchenkranken oder der Seuche
verdächtigen Tieren sind die veränderten
Teile einschließlich der Unterfüße samt Haut
bis zum Fesselgelenke , des Schlundes , Magens
und Darmkanals samt Inhalt , sowie des
Kopfes und der Zunge unschädlich zu be¬
seitigen . Häute und Hörner sind nach 8 160
Absatz 4 V . A . V . G . zu behandeln.

Erleichterungen von diesen Vorschriften sind
nur aus zwingenden wirtschaftlichen Gründen und
nur mit Genehmigung des Ministers zulässig.

2 . Die Stallgänge der verseuchten Ställe des
Gehöfts , die Plätze vor den Türen dieser Ställe
und vor den Eingängen des Gehöfts , die Wege
an den Ställen und in den zugehörigen Hofräumen
sowie die etwaigen Abläufe aus der Dungstätte
oder dem Jauchebehälter sind täglich mindestens
einmal mit dünner Kalkmilch zu übergießen . Bei
Frostwetter kann an Stelle des Uebergießens mit
Kalkmilch Bestreuen mit gepulvertem gelöschtem
Kalk erfolgen.

3 . Die gesperrten Ställe ( Standorte ) dürfen,
abgesehen von Notfällen , ohne ortspolizeiliche Ge¬
nehmigung nur von den im 8 154 Absatz 1 a
V . A . V . G . bezeichneten Personen betreten
werden . Personen , die in abgesperrten Ställen
verkehrt haben , dürfen erst nach vorschriftsmäßiger
Desinfektion das Seuchengehöft verlaffen.

4 . Zur Wartung des Klauenviehs in dem
Gehöfte dürfen Personen nicht verwendet werden,
die mit fremdem Klauenvieh in Berührung kommen.

5 . Das Abhalten von Veranstaltungen in dem

Seuchengehöfte , die eine Ansammlung einer größeren
Zahl von Personen im Gefolge haben , ist vor
erfolgter Schlußdesinfektion (8 175 V . A . V . G .)
verboten.

6 . Ich behalte mir vor , auch auf den , vor
den Seuchengehöften vorbeiführenden Straßen
Beschränkungen des Transports und der Benutzung
von Tieren jeder Art anzuordnen.

8 2 . An den Haupteingängen der Seuchen-
gehöfte und an den Eingängen der Ställe oder
an sonstigen Standorten , wo sich seuchenkranke«
oder seuchenverdächtiges Klauenvieh befindet , sind
Tafeln mit der deutlichen und haltbaren Aufschrift
„Maul - und Klauensuche " leicht sichtbar anzu¬
bringen . In dringlichen Fällen kann die Benutz¬
ung der Tiere zum Zuge , sowie der Weidegang
durch die Ortspolizeibehörden gestattet werden.

8 3 . Für die Sperrbezirke gelten folgende
Beschränkungen:

a ) Sämtliche Hunde sind festzulegen . Der
Festlegung ist das Führen an der Leine
und bei Ziehhunden die feste Anschirrung
gleich zu achten . Die Verwendung von
Hirtenhunden zur Begleitung von Herden
und von Jaghunden bei der Jagd ohne
Leine wird jedoch gestattet.

b ) Schlächtern , Viehkastrierern sowie Händlern
und anderen Personen , die gewerbsmäßig
in Ställen verkehren , ferner Personen , die
ein Gewerbe im Umherziehen ausüben , ist
das Betreten aller Ställe und sonstiger
Standorte von Klauenvieh im Sperrbezirke,
desgleichen der Eintrittt in die Seuchenge¬
höfte verboten . In besonders dringlichen
Fällen kann die Ortspolizeibehörde Aus¬
nahmen zu lassen.

<r) Dünger und Jauche von Klauenvieh , ferner
Gerätschaften und Gegenstände aller Art,
die mit solchem Vieh in Berührung ge¬
kommen sind , dürfen aus dem Sperrbezirke
nur mit ortspolizeilicher Erlaubnis unter den
polizeilich anzuordnenden Vorsichtsmaßregeln
ausgeführt werden.

ä ) Die Einfuhr von Klauenvieh in den Sperr¬
bezirk sowie das Durchtreiben von solchem
Vieh durch den Bezirk ist verboten . Dem
Durchtreiben von Klauenvieh ist das Durch¬
fahren mit Wiederkäuergespannen gleichzu¬
stellen . Die Einfuhr von Klauenvieh zur
sofortigen Schlachtung kann von dem Land¬
rat , unter der Bedingung gestattet werden,
daß die Einfuhr zu Wagen erfolgt . Die
Einfuhr von Klauenvieh zu Nutz - oder
Zuchtzwecken ist nur im Falle eines besonder-
dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses mit
Genehmigung des Regierungs -Präsidenten
zulässig . Im Seuchengehöfte darf die Ein¬
fuhr von Klauenvieh auch ausnahmsweise
nicht stattfinden.

e ) Die Ver - und Entladung von Klauenvieh
auf den Eisenbahn - und Schiffsstationen im
Sperrbezirk ist verboten . Ausnahmen hier-
von können von den Regierungs -Präsidenten
zugelassen werden . Die Vorstände der vom
Verbote betroffenen Stationen sind von den
Ortspolizeibehörden zu benachrichtigen.



II . Allgemeine ».
§ 4 . 1. In den Seucheorten wird verboten:

a ) die Abhaltung von Klauenviehmärkten , mit
Ausnahme der Schlachtviehmärkte in Schlacht-
viehhüfen , sowie der Auftrieb von Klauen¬
vieh auf Jahr - und Wochenmärkte . Diese«
Verbot hat sich auch auf marktähnliche Ver¬
anstaltungen zu erstrecken;

d ) der Handel mit Klauenvieh , erforderlichen-
falls auch derjenige mit Gtflügel , der ohne
vorgängige Bestellung entweder außerhalb
de» Gemeindebezirk » der gewerblichen Nieder¬
lassung de« Händlers oder ohne Begründung
einer solchen stattftndet . Al » Handel im
Sinne dieser Vorschrift gilt auch da » Auf-
suchen von Bestellungen durch Händler ohne
Mitführen von Tieren und da » Auskaufen
von Tieren durch Händler;

o) die Veranstaltung von Versteigerungen von
Klauenvich . Da » Verbot findet keine An¬
wendung auf Viehversteigerungen auf dem
eigenen , nicht gesperrten Gehöfte de» Besitzer «,
wenn nur Tiere zum Verkaufe kommen , die
sich mindestens 3 Monate im Besitze de»
Versteigerers befinden;

ä ) die Abhaltung von öffentlichen Tierschauen
mit Klauenvieh;

o) das Weggeben von nicht ausreichend erhitzter
Milch (§ 28 Abs . 3 V . A . V . G .) au«
Sammelmolkereien an landwirtschaftliche
Betriebe , in denen Klauenvieh gehalten
wird , sowie die Verwertung solcher Milch
in den eigenen Viehbeständen der Molkerei,
ferner die Entfernung der zur Anlieferung
der Milch und zur Ablieferung der Milch-
lückstände benutzten Gefäße aus der Molkerei,
bevor sie desinfiziert sind (vergl . § 11
Abs . 1 Nr . 9 , 10 der Anweisung für da«
Desinfektionsverfahren Anlage A zu V . A.
V . G .) .

2 . Ausnahmen von den Verboten des Abs . 1
können in besonderen dringenden Fällen zugelaffen
werden . Etwaige Anträge sind an mich zu richten.
Ich behalte mir vor , die Ausdehnung der oben
bezeichneten Verbote noch auf weitere Teile der
Kreises auszudehnen , sobald die« notwendig er¬
scheinen sollte . Eine derartige Ausdehnung wird
dann im Krcisblatte veröffentlicht werden.

III . Desinfektion.
8 5 . 1. Die Ställe oder sonstigen Slandorle

der kranken oder verdächtigen Tiere sind zu des¬
infizieren , die Ausrüstung «-, Gebrauchs - sowie
sonstigen Gegenstände , von denen anzunehmen ist,
daß sie den Ansteckungsstoff enthalten (8  19 Abs.
4 bi« 6 der Anweisung für da« Desinfektion«-
verfahren ), sind zu desinfizieren oder unschädlich
zu beseitigen . Ferner ist eine Desinfektion der
durchgesiuchten und sonstigen Tiere , die im Seuchen-
stall untergebracht waren , vorzunehmen . Der be¬
amtete Tierarzt hat die Desinfektion abzunehmen.

2. Auch die Personen, die mit den. kranken
oder verdächtigen Tieren in Berührung gekommen
find , haben sich zu desinfizieren.

3 . Von der Desinfektion kann abgesehen werden,
a ) wenn es sich nur um der Ansteckung ver¬

dächtiges Klauenvieh in seuchenfreien Gehöften
handelt;

d ) für Ställe in Seuchengehöften , in denen
nur der Ansteckung verdächtiges Klauenvieh
gestanden ha «, sofern diese« nach Ablauf der
im 8 176 unter d V . A. V . G . ange¬
gebenen Frist seuchenfrei befunden worden ist.

IV . Aufhebung der Schutzmaßregeln.
8 6. 1. Die vorstehend angeordneten Schutz¬

maßregeln dürfen nicht eher aufgehoben werden,
als bis das Erlöschen der Seuche durch da » Kreis¬
blatt bekannt gemacht worden ist . Die Seuche
gilt als erloschen wenn:

a ) sämtliches Klauenvieh de« Seuchengehöftes
gefallen , getütet oder entfernt worden ist, oder

d ) binnen 3 Wochen nach Beseitigung der
kranken oder seuchenverdächtigen Tiere oder
nach amtslierärztlicher Feststellung der Ab-
Heilung der Krankheit eine Neuerkrankung
nicht vorgekommen , und

o) in beiden Fällen die Desinfektion vorschrifts¬
mäßig ausgefüht und durch den beamteten
Tierarzt abgenommen ist.

V . Schlußbestimmung.
8 7 . Diese Verordnung tritt sofort mit dem

Tage ihrer Veröffentlichung im Kreisblatt für den
Kreis Usingen in Kraft.

VI . Strafbestimmungen.
8 8. Zuwiderhandlungengegen die vorstehenden

Bestimmungen unterliegen den Strafvorschriften
der 8 74 bi« 77 einschließlich de« Reichsvieh¬
seuchengesetzes vom 26 . Juni 1909 (R .-G .' Bl.
S . 519 ff.) .

Usingen , den 26 . Februar 1915.
Der Königliche Landrat.

I . V . :
Dr . v . Heusinger,

Nr . 2173 . Regierungsreferendar.

Bekanntmachung.
Ich ersuche die Herrn Bürgermeister nochmals

unter Hinweis auf meine Bekanntmachung vom
24 . Februar Nr . 2151 (Kreisblatt Nr . 27 ) bevor
nicht von mir bekannt gegeben ist , welche Gemeinden
Getreide verkaufen können und zwar wieviel , an
den Einkaufskommissionär der Landwirtschaftlichen
Zentraldarlehnskasie in Frankfurt a . M . keiir
Getreide zu verkaufen.

Usingen , den 1. März 1915.
Der Königliche Landrat.

I . V . : Dr . v. Heusinger,
Regierungsreferendar.

Bekanntmachung.
Es werden durch die Herren Bürgermeister

vielfach Gesuche von Bäckern bei mir eingereicht,
die den Bestimmungen meiner Bekanntmachung
vom 20 . Februar d. I ., Kreisblatt Nr . 26 , nicht
genügen . Ich erwarte , daß dieser Anordnung in
allen einzelnen Punkten entsprochen wird , vor allem
da « Anzeigeformular vom 1 . Februar ringereicht
und der Tag angegeben wird , an dem kein Mehl
mehr vorhanden ist.

Usingen , den 1. März 1915.
Der Königliche Landrat.

I . V . :
Dr . v . Heu sing er,

Nr . 2290 . Regierungsreferendar.

Bekanntmachung.
Die Pferdebesitzer , die gemäß meiner Bekannt-

machung vom 20 . Fettuar 1915 , Kreisblatt Nr . 25,
Mais in den Gemeinden , die nach der Bekannt,
machung Mais ei halten werden , zu kaufen wünschen,
haben bei den Herren Bürgermeistern dieser Ge-
meinden ihren Antrag aus Ueberlassung von 1 Ztr.
Mais bis zum 5 . März zu stellen . Der Preis
beträgt 36,10 Mk . per Doppelzentner frei Station
Die Kosten der Abfuhr hat der Pferdebesitzer zu
tragen . Mehr als 1 Zentner Mais kann z. Zt
nicht gewährt werden.

Soweit von Pfeidebesttzern und anderen Per¬
sonen der Kauf von größeren Mairmengen durch
den Kreis gewünscht wird , sind solche Anträge bei
dem Bürgermeister der Wohnsitzgemeinde Hi» zum
8. März zu stelle». Diese Maiszejchnungslisten
sind mir bis zum 12 . März einzureichen.

Usingen , den 1. März 1915.
Der Königliche Landrat.

I . V . :
Dr . v . Heusinger,

_ Regierungsreferendar.
Bekanntmachung.

Nachdem zwecks Erreichung einer den wirtschaft¬
lichen Bedürfniffen entsprechenden Verteilung der
zuckerhaltigen Futterstoffe durch Verordnung de«
Bundesrat » alle Vorräte an Melaffe und Nach
Produkten für Fuiterzwecke beschlagnahmt sind und
die Verteilung der fertiggestellten Futtermittel der
Bezugsvereinigung der Deutschen Landwirte , G.
m . b. H ., übertragen ist, habe ich von der Be¬
stellung der von den Gemeinden gezeichneten Me-
lasiemengen vorläufig absehen müffen.

Für die Abnahme der Futterstoffe werden feste,
angemessene Preise vorgcschrieben . Nähere « wegen
de« Bezugs wird später bekannt gegeben.

Usingen , den 27 . Februar 1915.
Der Königliche Landrat.

Nr . 1774.

I . V . :
Dr . v. Heusinger,
Regierungsreferendar.

Usingen , den 26 . Februar 1915.

Die Herren Bürgermeister wollen auf ortsübliche
Weise bekannt machen lassen , daß alle noch nicht
ausgrhobeuen, unausgebildeten Landsturmpflich¬

tigen bei dem Verziehen in einen and
verpflichtet seien , sich bei den OrtSpoljz^
(Bürgermeister ) ab « und anzumelden wie
tärpflichtigen nach § 25 der Wehrordnung J
Unterlassung der vorgeschriebenen Meldung
30 Mk . oder mit Haft bestraft wird ~ Sill'

Von jedem An - und Abzug von unau «« .
sofort

3-'

Landsiurmpflichtigen ist mir

machen . ^ ;
Der Königliche SankL ^

I . V . : * *»•*
Dr . v. Heusinger

Nr . 2134 . RegierungSreferendar .' ijjj
An die Herren Bürgermeister de« Kreise, . ^

An die Herren Bürgermeister de« Krejs^

Die Einkommensteuer der zum He,^

>drrn
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übe

einberufenen Mannschaften , die bisher nur
war , muß nun in Abgang gestellt werden
zwar ersuche ich um Vorlage der Abgangrim.
1. März . “

Die Begründung in der letzten Spall,
Infolge Kriegsformation am . . . ten .

als . . . . in das mobile Heer eingetreten . t
Bei Feststellung der in Abgang zu

Steuerbeträge ist sorgfältig zu ermitteln , , SL
durch die Rolle veranlagte Steuer nicht inz, ™
im Reklamationsverfahren ermäßigt worden
sodaß nicht der ursprünglich veranlagte,
der herabgesetzte Steuerbetrag in
stellen ist.

Usingen , den 24 . Februar 1915.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer-VeranlagungS-KommH

Dr . v . Heusinger,
RegierungSreferendar.
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Bckanutmackiuna
über die Sicherstellungb-7  FleischdorrE

Vom 25 . Januar 1915 . H *

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3
Gesetze« über die Ermächtigung de« Bund « ichen
betreffend die wirtschaftlichen Maßnahmen
vom 4 . August 1914 ( Reichr -Gesetzbl . S.
folgende Verordnung erlaffen:

8 1.
Die Städte und Landgemeiden mit meh,

fünftausend Einwohnern sind verpflichtet , zur
sorgung der Bevölkerung mit Fleisch einen Vi
an Dauerwaren zu beschaffen und ihre A-
Währung stcherzustellen . Die zuständige B-i
bestimmt den Umfang und die Art der zu
schaffenden Bedarfs.

8 2.
Zur Erfüllung dieser Verpflichtung kan»

Gemeinden oder einem Dritten da « Eigentum
Schweinen von der zuständigen Behörde
tragen werden

Schweine , die auf Grund von Mästungl 4,»
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trägen zum Mästen und an Behörden , a»
meinden oder an vie Zentral Einkauf «-Geselj» -
m. b . H . in Berlin zu liefern sind , unter!« »nzöf
der Enteignung nicht.

Auf da « Verfahren finden die Vorfchrifte»
8 2 de « Gesetzes, betreffend Höchstpreise, i»
Fassung der Bekanntmachung de« Reichrkmj
vom 17 . Dezember 1914 (Reichs -Gefetzbl. , -
516 ) entsprechende Anwendung mit der MaW $
daß der Übernahmepreis unter Berücksichtigung «ten,
Marktpreise « festgesetzt wird . ~

Die Festsetzung erfolgt endgültig durch
Schiedsgericht von drei Mitgliedern . Die HÄ ~
Verwaltungsbehörde ernennt den Vorsitzende» mi
die Beisitzer , und zwar je einen auf Vorschlag
amtlichen Vertretung de» Handel « und
Landwirtschaft.

8 3.
Als Marktpreis gilt die amtliche Prei «!

stellung des Schlachtviehmarktes , der von - -
Landeszentralbehörde für den Abnahmeort ,Rei
maßgebend bestimmt wird , nach dem Durchs
der beiden letzten Hauptmarkttage vor t
Eigentumsübergange.

Abnahmeort im Sinne dieser Verordnung 7

der Ort , bis zu welchem der Verkäufer die 0  A
der Beförderung trägt.

8 4.

W.

Die Landeszentralbehördcn erlaffen di- -r
stimmungen zur Ausführung dieser Verô ^ ' '



§ 5.
, Verordnung tritt mit dem Tage der

D" ' ' g in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt
„ ’aunft de« Außerkrafttreten « .
Ä den 25 . Januar 1915.
“ Der Stellvertreter de» Reichskanzler ».

Delbrück.

--— Auftrag de« Vaterl . Frauenverein « und
3® Iflei. Frauenvereine wird Herr Pfarrer

lch, if , hätten über Volksernährung wäh-
^ Kriege«  in folgenden Orten Vorträge

eiid

rde«
- I«

er.
'ar. den 3 . März , nachm . 4 Uhr , in der
«. ^ gastwirlfchaft Prüfer zu Rod a. d. Weil,

. „„erstaö , den 4 . März , nachm . 3 Uhr , auf
« >!- . ^ dec „T - nne " .
eer«j - « jiag, den 5 . März , nachm . 3 Uhr , in der
■a,| » Aastwirtfchaft Leistner in Schmitten,
rben m  bitten alle Frauen nicht nur dieser Orte,

«Tn auch aller umliegenden Gemeinden um
1 7 Mreichen Besuch dieser Versammlungen,

ilit i ; gtnft der Gegenwart legt uns auch auf wirt-
. Lj* eJn Gebiete dringende nationale Pflichten
n. , «her die in allen Kreisen der Bevölkerung
stch Vj , herrschen muß . Dieser unbedingt nötigen

i, Mruna sollen diese Vorträge dienen,
itijtt Usingen, den 1. März 1915.

Für den Vaterl . Frauenverein.
Dr . Bellinger . Kreisarzt.

Für die Evangel . Frauenvereine.
Bohri «, Dekan.

Usingen , den 1 . März 1915.
-rch ersuche die Herren Bürgermeister von Rod

d Weil, Cratzenbach , Emmershausen , Gemünden,
in'den, Hasielbach , Haintchen , Steinfischbach,
lderem». Oberem », Wüstems , Reichenbach . Fin-
Mal , Mauloff , Alt . und Neuweilnau , Riedel-
z Lundstall , Brombach , Dorfweil , Arnoldshain,

,. Derg , Oberreifenberg , Niederreifenberg , Seelen»
j„ ihren Gemeinden den Termin für die Vor-

L in den Orten , die für ihre Gmeinde in
Mt kommen , auf ortsübliche Weise bekannt

ah-, 4en zu lasten.
m  Der Königliche Landrat.

I . V . : Dr . v. Heusinger,
RcgierungSreferendar.
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Nichtamtlicher Teil.

Der Krieg.
WTB Großes Hauptquartier,  27 . Febr.
mtlich) .

Westlicher Kriegsschauplatz:
itnl In der Champagne haben die Franzosen gestern

heute Nacht erneut mit starken Kräften an-
ariffen. Der Kampf ist an einzelnen Stellen

,g, ch im Gange . Im übrigen ist der Angriff ab-
" wiesen worden.

Nördlich Verdun haben wir einen Teil der
Hi linzösischen Stellungen angegriffen . Da « Gefecht

puert noch an.
Von der übrigen Front ist nicht « wesentlrche«
melden.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Nordwestlich Grodno , westlich Lomza und süd-
Prarznyrz sind heute russische Kräfte aufge-

eten, die zum Angriff vorgehen.
An der Skroda , südlich Kolno , machten wir

OO Gefangene.
Von link« der Weichsel ist nicht « besondere«
melden.

Oberste Heeresleitung.
WTB GroßesHauptquartier,  28 . Febr.

Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

In der Champagne setzte der Gegner auch
estern seine Vorstöße fort . Die Angriffe wurden

vollem Umfange abgewiesen.
Südlich Malancourt (nördlich Verdun ) er-

iürmten wir mehrere hintereinander liegende feind-
"he Stellungen . Schwache französische Gegen-

'griffe scheiterten und wir machten 6 Offiziere
850 Mann zu Gefangenen und eroberten vier
Maschinengewehre und einen Minenwerfer.

Am Westrand der Vogesen warfen wir nach
hestigem Kampfe die Franzosen au « ihren Stellungen

bei Blamont -Vionville . Unser Angriff erreicht dl«
Linie Verdinal Bremönil -östlich Badonviller -östlich
Celle « ; durch ihn wurde der Gegner in einer
Breite von 20 Kilometern und einer Tiefe von
6 Kilometern zurückgedrängt . Die Versuche de»
Feinde «, da » eroberte Gelände wieder zu gewinnen,
mißlangen unter schweren Verlusten.

Ebenso wurden feindliche Vorstöße in den Süd»
Vogesen abgewiesen.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Nordwestlich Grodno waren gestern neue

russische Kräfte vorgegangen . Unser Gegenstoß
warf die Ruffen in die Vorstellungen der Festung
zurück. 1800 Gefangene blieben in unserer Hand.

Nordwestlich Ostrolenka wurde am Omulew
ein feindlicher Angriff abgewiesen.

Vor überlegenen feindlichen Kräften , die von
Süden und Osten auf Pra «cny «z vorgingen , sind
unsere Truppen in die Gegend nördlich und west»
lich dieser Stadt au «gewichen.

Oberste Heeresleitung.
WTB Berlin,  26 . Febr . (Nichtamtlich .)

Dem „ Berl . Lokalanzeiger " zufolge meldet der
Mailänder „ Corriere della Sera " au « London:
Nach einem Telegramm au » Eastbourne an
Lloyd ging am 24 . Februar nachmittag » 4 Uhr
einige Seemeilen vom Damm von Eastbourne ein
Dampfer mit 1800 Mann unter.

TBB Berlin,  26 . Febr . (Nichtamtlich .)
Au « dem Großen Hauptquartier wird un « ge-
schrieben : In den russischen amtlichen Mit¬
teilungen wird die Ausdehnung der Niederlage in
der Winterschlacht in Masuren entweder verschwiegen
oder zu verdunkeln versucht . Aus diese Be¬
mühungen näher einzugehen , erübrigt sich. Al»
Beweis der Größe der Niederlage mag nur
folgende Liste der Dienststellungen der gefangenen
Generale dienen : Vom 20 . Armeekorps : der
Kommandierende General , der Kommandeur der
Artillerie , die Kommandeure der 28 . und 29.
Infanteriedivision und der ersten Jnfanteriebrigade
der 29 . Infanteriedivision . ( Der Kommandeur
dieser letzteren Division ist bald nach der Gefangen¬
nahme seinen Verletzungen erlegen ) ; vom 3.
Armeekorps : der Kommandeur der 27 . Infanterie¬
division und von dieser Division die Kommandeure
der Artillerie und der zweiten Jnfanteriebrigade;
von der 53 . Reservedioision : der Divisions¬
kommandeur und der Kommandeur der ersten
Jnfanteriebrigade ; von der 1. sibirischen Kosaken-
Division ein Brigadckommandeur.

WTW London.  26 . Febr . (Nichtamtlich .)
Eine „ Taube " überflog am Mittwoch die Vor-
städte von Nancy und warf drei Bomben ab,

ohne S chaden anzurichten. _

Lokale und provinzielle Nachrichten.

* Postalische « . Wie allgemein bekannt
sein wird , können bi« aus weitere « Privat -Pakete
bi« zu 10 Kg . an Angehörige des West he er « »
bei den Postanstalten eingeliefert werden . ( Schwerere
Sendungen von 10 bi« 50 Kg . nimmt die Eisen¬
bahn an ) . Die Pakete werden iw Gegensatz zu
den Briefen und Päckchen nicht durch die Feld¬
post , sondern durch die Militärbehörde zur Front
gebracht . Die Post (und auch die Eisen,
bahn ) besördert die Pakete nur bi« zu den zu¬
ständigen Militär -Paket Depot , z. B . nur bi« zu
den Milttär -Pakel -Depot in Frankfurt a . M . bezw.
in Darmstadt für Angehörige de« XVIII - Armee¬
korps . Da « zuständige Militär -Paket -Depot muß
demnach in der Aufschrift der Pvkete genannt sein.
Wer da « für seine Angehörige zuständige Militär-
Paket -Depot nicht kennt und auch bei den Postan¬
stalten nicht erfahren kann , muß e« bei dem Militär-
Paket -Depot in Frankfurt a . M . erfragen.
Für diese Anfrage werden bei ollen Postanstal en
besonders vorbereitete Doppelkarten zu 1 Pfg . für
da « Stück zum Verkauf bereit gehalten.

f Wernborn , 28 . Febr . Unser langjähriger
Ort «- und Gemeindediener Herr Joh . Nikolai
ist gestern nach schwerer Krankheit gestorben.
Der im 62 . Lebensjahre stehende Verschiedene be¬
kleidete sein Amt seit dem Jahre 1901 zur Zu¬
friedenheit seiner Behörde und der Einwohner.
Er ruhe in Frieden I

WTB Frankfurt . 28. Febr. (Nichtamtlich).
Da » Stellvertretende Generalkommando de« 18.
Armeekorps teilt mit : In letzter Zeit sind wieder-
holt beunruhigende Gerüchte über deutsche Nieder¬

lagen verbreitet worden ; diese Gerüchte entbehren
jeglicher Begründung . E » wird dringend gebeten,
die Verbreiter derartiger lügenhafter Nachrichten
zur Anzeige zu bringen , damit ihre Bestrafung
veranlaßt werden kann.

Vermischte Nachrichten.

— Karlsruhe,  24 . Febr . Seit gestern
Abend gehen im Schwarzwald bi« in die Täler
herab sehr ergiebige außergewöhnliche Schneefäll«
nieder . Auf den Höhen de» südlichen Schwarz,
walde » erreichte die Schneehöhe einen Durchschnitt
27 * Metern bei sechs bi» sieben Grad Kälte.
Auch die Vogesen sind bi« weit herab mit Neu¬
schnee bedeckt.

— Hamburg,  28 . Febr . Hier wurde
der Inhaber der Export - und Importfirma Robert
Pohl u . Co ., Robert Pohl , verhaftet . Die Firma
hatte seit langer Zeit in Deutschland und Holland
in großem Umfange Kakaoschalen erworben , diese
pulverisiert und mit etwa « gutem Kakao vermischt,
durch Anzeigen besonder » für Liebergaben empfohlen
und al » „ Kakaowürfel " in den Handel gebracht.
Bei der Firma wurden noch etwa 500 000 dieser
„Kakaowürfel " beschlagnahmt.

WTB Konstantinopel,  26 . Febr . (Nicht¬
amtlich .) Die Bemannung der „ Ayesha " unter
Kapitänleutnant von Mücke ist in Damaskus an-
gelangt und wird binnen kurzem in Konstantinopel
eintrrffen.

— Mißverstand.  Im Befreiungskrieg , al«
der Rhein auf jener Seite von französischen Schild-
wachen , auf dieser von schwäbischen Kreissoldaten
besetzt war , rief ein Franzose zum Zeitvertreib zu
der deutschen Schildwache herüber : „ Filou!
Filou !" Da « heißt auf gut deutsch : „ Spitzbube " .
Allein der ehrliche Schwabe dachte an nicht « so
Arge «, sondern meinte , der Franzose frage:
„Wieviel Uhr ? " und gab gutmütig zur Antwort:
„Halber mm ." - _

Letzte Nachrichten.
WTB Große » Hauptquartier, 1. März

(Amtlich ) .
Westlicher Kriegsschauplatz:

Bei Wervicq (nördlich Lille ) wurde ein eng¬
lisches Flugzeug durch unsere Beschießung zum
Landen gezwungen.

An einer Stelle unserer Front verwendeten
die Franzosen wiederum , wie schon vor einigen
Monaten , Geschosse , die bei der Detonation übel¬
riechende und erstickende Gase entwickeln . Schaden
wurde dadurch nicht angerichtet.

Unsere Stellungen in der Champagne wurden
gestern mehrfach von mindestens 2 Armeekorps
angegriffen . Die Vorstöße wurden nach heftigen
Nahkämpfen restlos abgeschlagen.

In den Argonnen erbeuteten wir 2 Minen¬
werfer.

Zwischen Ostrand der Argonnen und Vauquois
setzten die Franzosen gestern fünfmal zu einem
Durchbruchsversuch an . Die Angriffe scheiterten
unter schweren Verlusten des Feindes.

Die östlich Badonviller von uns genommenen
Stellungen wurden auch gestern gegen feindliche
Wiedereroberungsversuche gehalten.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Russische Angriffe nördlich Lomza und nord¬

westlich Ostrolenka wurden abgewiesen.
_ Oberste HeereSlcrruug

Ftrligt FtldposHt
fjÜT mit Kognak
in verschiedenen Preislagen vorrätig bei

Dr . A . Loetze.

Gottesdienst in der evangelischen Kirche:
Mittwoch , den 3 . März 1915.

(KriegSbetstunde .)
Abends 8 Uhr.

Ansprache : Herr Pfarrer Schneider.
Lied : Nr . 211 , 1- 4 und 5.



Milchpreiserhöhmig.
In Uebereinstimmung mit dem Frankfurter und Offenbacher Milchhändlerverein wurde be-

schloffen, vom 1. März d«. Js . ab sowohl im Ankauf als im Verkauf

den MUchpreis um S Mg. jn erhöhen.
Diese Preiserhöhung wurde in der Absicht beschloffen, daß sie in erster Linie den Landwirten

zugute kommen soll, denen die Herstellung der Milch bei der ganz außergewöhnlichen Preissteigerung
und die Schwierigkeit in der Beschaffung aller Futtermittel immer schwerer fällt.

Demgemäß fordern wir alle Landwirte auf, ihren Milchhändlern, den örtlichen wie den au«,
wärtigen, von diesem Beschluß Kenntnis zu geben und ihre Preise danach einzurichte».

Iltmmglr LMMe nun Frankfurta. M. imii Umgezen d.
Bekanntmachung.

i . Die Zwischenscheine zu den 5 % Schuldverschreibungen des
Deutschen Reichs von 1914 (Kriegsanleihe ) — unkündbar bis
1. Oktober 1924 — können vom

l  März d. 3 - ab
in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen ausgetauscht werden.

Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen " ,
»erli « W 8. « ehreustratze 22 , statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten
mit Kaffeneinrichtung bi» zum 22. Zuni d. Z. die kostenfreie Vermittlung des Umtausches.

Die Zwischenscheine sind mit Verzeichniflen, in die sie nach den Beträgen und inner,
halb dieser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen sind, während der Vormittagsdienst,
stunden bei den genannten Stellen einzureichen; Formulare zu den Verzcichniffen können dort in
Empfang genommen werden.

Firmen und Kaffen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine oben rechts neben
der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen.

3. Der Umtausch der Zwischenscheine zu den 5 °/0 Reichsschatzanweisungenvon 1914
(Kriegsanleihe) findet gemäß unserer Ende Zanuar veröffentlichten Bekanntmachung bereits
seit dem1. Februard. Zs. bei der„Umtauschstelle für die Kriegsanleihen", BerlinW8,
Behrenstr. 22, sowie bei sämtlichen Reichsbankanstalten mit Kaffeneinrichtung— bei letzteren
jedoch nur noch bis zum 25. Mai — statt.

Berlin,  im Februar 1915.

RkWnti -Direlilori««
Havenstein . v. Grimm.

Bekanntmachung^
der Stadt Usingen

Die Zahlung deriStaat - -- und Geq^>
steuern pro4. Quartal 1914 wird fD
in Erinnerung gebracht und binnen3 ^
stimmt erwartet, andernfalls die Zwangs!,^
erfolgt. ■

Ufingen, den1. März 1915.
©tablfaffe_

_ I . 88. : Stein um

NoOilMeinrilM
eingetr. Genossenschaft mit unbeschränkter

Wir sind offizielle
Zeichenstelle

für die 5% Deutsche
(unkündbar bis 1924) und die

5%Deutschen Reichsschatzanweis
(zweite Kriegsanleihe)

und nehmen Zeichnungen bis zum 18. n
ISIS in den gewöhnlichen Geschäftsstunden
entgegen. Die Vermittlung erfolgt kostenfrei,

Ufingen, den 37. Februar 1915.
Vorschuß-Verein zu Ufi«,

e. G. m. u. H

Nutzholz-Verkauf.
der « gl. Obersörsteret Königstei« i. T.

Dienstag , den S. März d. I . kommen
in «Snigstein (Saalbau Georg) von 10' /, Uhr
vormittags ab (nach Ankunft de« Zuges au«
Höchsta. M.) zum Ausgebot:
Schutzbez. Schlotzborn. Distr. 69. 70

(Oeduug) : 1455 Fechten Ir - 4r Kl. mit
1186 Fm. ; Distr. 73/74 (Kalbsheck ) :
65 Buchen-Abschnilte 4r/5r Kl. mit 24 Fm.,
13 Rm. Fichten-Nutzknüppel, 2 m lang, 7
bis 10 cm stark.

Schutzbez. Glashütten , Distr. 56 u. 57
(Glaskopf) r 191 Fichten 2r/4r Kl. mit
75 Fm., 243 Stangen 1r/2r Kl., 16 Rm.
Nutzknüppel wie oben; Distrikt 67/68
(Rausch) : 484 Fichten 2r—4r Kl. mit
178 Fm , 18 Rm. Nutzknüppel wie oben.

Schutzbez. Eppenhain, Distr. 97 (Eich,
köpf) : 10 Fichten 4r. Kl., je 140 Stangen
1r/2r Kl., 14 Rm. Nutzknüppel wie oben.

Schutzbez. Falkenstein, Distr. 8/9 (Hardt¬
berg) ! 137 Lärchen und Kiefern mit
93 Fm.

Weitere Brennholz . Verkäufe finden
statt am: 18 . März
Schutzbez. Glashütten : Fichten. Brennholz

aller Art au» den Schlägen, Durchforstungen
und Schneebruch, BuchemScheil und Knüp¬
pelholz aus der Durchforstung im Tränke « ,
bachfchlag (Distr. 56) : etwa 300 Rm.
Scheitu. Krüppel.

23. März. Schutzbez. Köuigstein : etwa
600 Rm. Bnchen -Scheite u . Knüppel,
sowie Reiser Ir Kl. aus dem Hint. Herrn-
wald (Distr. 32) an gute Wege gerückt.

Erstkl. belgisches Fuchshengstsohlen
einjährig, zu verkaufen. Lauer , Usingen.

N«tzhl>h-Dklsteiger«ng.
Donnerstag , den 4. März, mittags1

Uhr wird bei Gastwirt Best folgendes Nutzholz
versteigert:

284 Stangen 3r Klaffe,
845 „ 3r „
340 „ 4r „
40 „ 5r „
2 Stück Buchen-Stämme

von 1,21 Fm.
11 Stück Eichen-Stämme

mit 4,66 Fm.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige

Bekanntmachung in ihren Gemeinden ersucht.
Hausen, den 37. Februar 1915.

Der Bürgermeister.
s Mai

_Einlegschweine
(unter 4 die Wahl) zu verkaufen.
,b Heinrich Ott , Westerfeld.

Holz Versteigerung.
Freitag , de« 5. März lfd. Js .. vor¬

mittags 10 Uhr anfangend, kommt im hiesigen
Gemeindewald folgendes Holz zur Versteigerung:

Distr. Queitersbach2 a und 3 a Totalität.
99 Stück Tannen -Stämme

mit 25 Fm.
131 Stück Tannen-Stangen Ir Klaffe,
435 „ „ 2t „
^0 „ „ 3r „

Distr. Wetzelshardt 14 b.
185 Stück Fichten-Stämme

mit 43,51 Fm.
33 Rm. Fichten-Knüppel.

Anfang im Distrikt Queitersbach2 a.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige

Bekanntmachung in ihren Gemeinden ersucht.
Heinzenberg, denI. März 1915.

Der Bürgermeister.
* MoseS.

Altana
aul die Kriepoleli
werden kostenfrei entgegengenommen bei unläoanoei
Hauptkaffe(Rheinstraße 42) und den säniiß
Landesbankstellen und Sammelstellen. Ftzrl
Aufnahme von Lombardkredit zweck« Einzch' llfin
auf die KriegSamleihen werden5' /^ /, und, j
Landesbankschuldverschreibungen verpfändet wer,
5°/<> verrechnet. Sollen Guthaben aus
kaffenbüchern der Naffauischen Sparkasse zuZ, .
nungen verwendet werden, so verzichten wir
Einhaltung einer Kündigungsfrist, falls Ne Z,!_ ■
iiung bei einer unserer Kaffen erfolgt.

Wiesbaden, den 26. Februar 1915. Da
Direktion w*

b_ der Naffauischen Laudesbasl riihjah
Kön
iiilwiZwants-Versieloer ua•

Im Wege der Zwangsvollstreckung solle» E'
in jder Gemarkung Wehrheim belegenen, 7°' '
Grundbuche von Wehrheim(Kreis Usingen) A îft«
XIII, Blatt 504, zur Zeit der Eintragung
Versteigerungsvermerke» auf den Namen desD
löhners Heinrich Münker und deffen Eh-f
Emilie , geb. Ufinger» von Wehrheim, je
ideellen Häfte, eingetragenen Grundstücke

1. Kartenblatt 13, Parzelle SBojt, 21496 etc.
bau« mit Hofraum und Hofraum usw. Haurgan'
Schillergaffe 363, 7 a 73 qm groß. Grund»-» Di-
mutierrolle Art. 1511, Nutzungswert 135 Hikaufj
Gebäudesteuerrolle Nr 279.

2. Kartenblatt 13, Parzelle- 689494 etc. -
garten Schießmauer, 85 qm groß, Gebäude»« t H,
mutterrolle Art. 1511, Gebäudesteuerrolle Nr.L! dren

3. Kartenblatt 13, Parzelle—493 eie. ~v
steuerreinerlrag 0,10 Taler. Grundsteuermuttew Ww
Art. 1511, Gebäudesteuerrolle Nr. 279, fftra
am 23 . April 1913 , nachmittags4 Uhr, dl ®

in der Gastwirt»
Wehrheimi. T.

das unterzeichnet« Gericht
von Fritz Sommer  in
steigert werden.

Der Versteigerungsvermerk ist am 10. &
tember 1914 in das Grundbuch eingetragen. 1

Ufingen, denII. November 1914.
Königliches  Amtsgericht, Abt.»
2 diensttaugliche Eber

l,veredelte« NassauischeS Landschwein) zu ver .
H W. Wirth, Eschbch
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